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1.  Rechtsgrundlagen 

 

Dieser Bebauungsplan wurde auf der Grundlage des Baugesetzbuches (BauGB), der 

Baunutzungsverordnung (BauNVO), der Landesbauordnung (LBO) und der Planzeichenver-

ordnung (PlanZV) in der jeweils gültigen Fassung aufgestellt.  

 

2.  Anlass für die Planaufstellung 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Stellfelbe II“ liegt im Bereich des seit 1965 maß-

geblichen Bebauungsplans „Industriegebiet Stellfelbe“. Der Bebauungsplan weist überwie-

gend ein Industriegebiet aus sowie in untergeordneten Teilbereichen Gewerbe- und Misch-

gebietsflächen. Entsprechend den Regelungen der BauNVO 1962 sind keine Aussagen zum 

Einzelhandel bzw. zum großflächigen Einzelhandel enthalten. Bebauungspläne sollen jedoch 

nach § 1 Abs. 4 BauNVO an die Ziele der Raumordnung angepasst werden, weshalb im 

Plangebiet geeignete Regelungen zur entsprechenden Steuerung des Einzelhandels erfor-

derlich sind. Deshalb soll der im zeichnerischen Teil umgrenzte Bereich im Rahmen des Be-

bauungsplans „Stellfelbe II“ überplant werden.  

Hierfür wurde Anfang des Jahres 2022 von der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung 

mbH (GMA) das Einzelhandelskonzept für die Stadt Donzdorf aufgrund von eingetretenen 

Veränderungen der örtlichen und überörtlichen Rahmenbedingungen fortgeschrieben. Die 

Stadt Donzdorf beabsichtigt mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Stellfelbe II“ unter Be-

rücksichtigung der regionalplanerischen Vorgaben die planungsrechtlichen Voraussetzun-

gen für eine wirtschaftlich und städtebaulich zukunftsfähige Einzelhandelsentwicklung zu 

schaffen. Die vorgenannte Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes dient dabei als Leit-

linie. Das im Plangebiet geplante Sondergebiet im Bereich des Grundstücks Flst. 1481/1 

(Mozartstraße 35) mit dem vorhandenen Lebensmittelmarkt und dem vorhandenen Droge-

riemarkt übernimmt eine hohe Versorgungsbedeutung für die Stadt Donzdorf und z.T. auch 

für das Umland.  

 

3.  Abgrenzung und Beschreibung des Plangebiets 
 

Der Planbereich befindet sich südlich der Süßener 

Straße und umfasst eine Fläche von rund 6,76 ha. 

Dem Gebiet schließen sich südlich Gewerbegebiete 

an. Östlich schließt ein Mischgebiet sowie ein Ge-

werbegebiet an. Westlich des Geltungsbereichs 

grenzen landwirtschaftliche Flächen und im Norden 

die B466 und eine Grünfläche an.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst 

die Flurstücke Nr. 1469 (Adolf-Kolping-Straße), 

1469/1, 1460, 1460/1, 1460/2, 1482/1, 1461, 1472, 
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1479, 1481/1, 1481, 1481/3, 1481/2, 1468, 1467, 1481/4. Die Flurstücke Nr. 1482 (Mozart-

straße) und 1472/1 befinden sich teilweise innerhalb, teilweise außerhalb des Geltungsbe-

reichs. Begrenzt wird das Plangebiet durch Teile der zwei vorgenannten Flurstücke sowie 

durch die Flurstücke 1621/3 (Süßener Straße), 1485, 1487, 169/1 (Daimlerstraße), 166/1 

(Daimlerstraße), 1459 und 1621/2 (Süßener Straße). 

 

4.  Raumplanung und vorbereitende Bauleitplanung 

4.1  Regionalplan 

Im Regionalplan werden Ziele und Grundsätze der 

Raumordnung festgelegt. Die Festlegungen sind bei 

dieser Planungsebene nicht parzellenscharf. Die 

Stadt Donzdorf liegt gemäß Plansatz 2.2.1 e (Z) des 

Regionalplans Verband Region Stuttgart auf der Ent-

wicklungsachse Stuttgart-Göppingen-Geislingen (-

Ulm) und kann seinen Bedarf aus der Eigenentwick-

lung und aus Wanderungsbewegungen heraus be-

gründen. Die Siedlungstätigkeit soll sich verstärkt 

auf Orte der Entwicklungsachsen konzentrieren. Die 

Darstellungen des Planbereichs im Regionalplan be-         

inhalten ausschließlich „Siedlungsfläche Industrie  

                                                               und Gewerbe“ (siehe nebenstehende Abbildung). 

4.2  Flächennutzungsplan  

Die Entscheidung über die künftige Flächeninan-

spruchnahme fällt in der Regel bei der Aufstellung 

des Flächennutzungsplans, der die beabsichtigte 

Bodennutzung für das gesamte Gemeindegebiet 

darstellt.  

Im vorliegenden Fall entspricht der Bebauungsplan 

nur teilweise den Ausweisungen des derzeit gelten-

den Flächennutzungsplans 2035 des GVV Mittlere 

Fils - Lautertal (siehe nebenstehende Abbildung). 

Das geplante Sondergebiet liegt auf einer momentan 

als „gewerblichen Baufläche“ ausgewiesenen Fläche. Ebenso erstrecken sich Gewerbe- und 

Industriegebietsflächen auf momentan ausgewiesenen Verkehrsflächen. Eine Flächennut-

zungsplanänderung ist demnach notwendig. 
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4.3  Sonstige baurechtliche Festsetzungen  

Der geltende Bebauungsplan „Industriegebiet Stellfelbe“ aus dem Jahr 1965 (einschließlich 

dessen 1992 in Kraft getretene Deckblatt-Änderung) überplant bisher den aktuellen Planbe-

reich.  

 
Die derzeit geltenden bauplanungsrechtlichen Festsetzungen werden durch den Bebauungs-

plan „Stellfelbe II“ für dessen Geltungsbereich aufgehoben und aktuellen Bedarfen ange-

passt. Weitere sonstige bauplanungsrechtliche Festsetzungen bestehen nicht.  

 

5.  Ziele und Zwecke des Bebauungsplans 

Durch die detaillierten Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung im Geltungsbereich wird 

auf aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen im Bereich des Einzelhandels reagiert.  

Grundsätzlich kommt die Stadt Donzdorf mit der Aufstellung des Bebauungsplans der pla-

nungsrechtlichen Verpflichtung des § 1 Abs. 5 BauGB nach, wonach die Bauleitpläne eine 

nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entspre-

chende sozialgerechte Bodennutzung zu gewährleisten und dazu beizutragen haben, eine 

menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen 

und zu entwickeln. Der Bebauungsplan enthält gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 BauGB die rechts-

verbindlichen Festsetzungen für eine städtebauliche Ordnung.  

Maßgebliches Ziel der Stadt Donzdorf ist die Schaffung von planungsrechtlichen Vorausset-

zungen für eine wirtschaftlich und städtebaulich zukunftsfähige Einzelhandelsentwicklung in 
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Donzdorf. Entsprechend der in § 1 Abs. 5 und 6 BauGB verankerten Grundsätze wird für das 

Plangebiet angestrebt: 

• Die Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung 

des Standorts und der besonderen Eigenschaften, 
• Die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau vorhandener 

Ortsteile sowie die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche, 
• Die Berücksichtigung der Belange der Wirtschaft, auch ihrer mittelständischen Struktur im 

Interesse einer verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung 
 

6.  Planinhalt und Festsetzungen 

6.1  Bebauung - planungsrechtliche Festsetzungen 

Für einen Teilbereich (Geschäftshaus Mozartstraße 35 mit REWE, Müller) wird als Art der 

baulichen Nutzung ein sonstiges Sondergebiet (SO) gemäß § 11 BauNVO mit der Zweckbe-

stimmung „Großflächiger Einzelhandel - Nahversorgung (SO)“ festgesetzt. Im SO sind auf-

grund der tatsächlichen Nutzung vor Ort zusätzlich Handwerks-, Dienstleistungs- und Gast-

ronomienutzungen sowie Büros und Anlagen für soziale Zwecke zulässig, um auch weiterhin 

Synergieeffekte in diesem Bereich nutzen zu können. Im Sondergebiet werden zum Erhalt 

des zentralen Versorgungsbereichs (Innenstadt) detaillierte Festsetzungen zu zulässigen 

Nutzungen mit entsprechenden Sortimenten (der Grundversorgung dienende, nahversor-

gungsrelevante Hauptsortimente) getroffen. Des Weiteren wird die maximal zulässige Ge-

samtverkaufsfläche (Höchstverkaufsfläche) begrenzt (auf 0,317 m² Verkaufsfläche je Quad-

ratmeter der jeweiligen katastermäßigen Baugrundstücksfläche im Sondergebiet, dies ent-

spricht auf dem - derzeit einzigen im Sondergebiet liegenden - Grundstück mit einer Fläche 

von 11.042 m² somit 3.500 m²). Um der Gefahr einer Aushöhlung des Sortimentskonzeptes 

durch übermäßige Angebote von nahversorgungs- und zentrenrelevanten Randsortimenten 

zu begegnen, wird im Sondergebiet zusätzlich eine Randsortimentsbegrenzung festgesetzt 

(Begrenzung auf insgesamt höchstens 10 Prozent der Höchstverkaufsfläche - somit 350 m² 

auf dem derzeit einzigen im Sondergebiet liegenden Grundstück (s.o.)). Eine detaillierte Auf-

listung der zulässigen Sortimente ist im Textteil des Bebauungsplans zu finden. Im SO ori-

entieren sich die festgesetzte Höchstverkaufsfläche (s.o.), die Begrenzung der nahversor-

gungsrelevanten Einzelhandelssortimente „Lebensmittel, Getränke, Tabak, Reformwaren“ 

(0,2 m² Verkaufsfläche je Quadratmeter der jeweiligen katastermäßigen Baugrundstücksflä-

che im Sondergebiet) und „Apotheken-, Drogerie- Kosmetikwaren“ (0,117 m² Verkaufsfläche 

je Quadratmeter der jeweiligen katastermäßigen Baugrundstücksfläche im Sondergebiet) so-

wie die Begrenzung der Randsortimente (s.o.) am baurechtlich genehmigten Bestand. Sollte 

es im Falle der Teilung des Grundstücks Flst. Nr. 1481/1 auf Basis der festgesetzten Ver-

kaufsflächenzahlen auf einzelnen (Teil-)Grundstücken im SO zur Überschreitung der jeweils 

maximal zulässigen Gesamtverkaufsfläche (Höchstverkaufsfläche) und/oder der jeweils ma-

ximal zulässigen Verkaufsfläche der festgesetzten Einzelhandelssortimente kommen, ist dies 

ausnahmsweise dann zulässig, wenn öffentlich-rechtlich gesichert ist, dass die zulässige Ge-

samtverkaufsfläche im SO bezogen auf die derzeitige Grundstücksfläche von 11.042 m² nicht 
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überschritten ist und in der Summe die jeweils maximal zulässigen Verkaufsflächen der fest-

gesetzten Einzelhandelssortimente im SO bezogen auf die derzeitige Grundstücksfläche von 

11.042 m² ebenfalls nicht überschritten werden. 

Im übrigen Geltungsbereich werden entsprechend den vorhandenen Nutzungen ein Gewer-

begebiet (GE) gemäß § 8 BauNVO sowie ein Industriegebiet (GI) gemäß § 9 BauNVO fest-

gesetzt. Großflächiger Einzelhandel ist in diesen Bereichen auf Grundlage der aktuellen 

BauNVO nicht mehr zulässig. 

Für das vorhandene großflächige Möbelhaus auf Flst. Nr. 1481/4 (Mozartstraße 37) ist des-

halb ein erweiterter Bestandsschutz (Fremdkörperfestsetzung) geplant. Der Betrieb „Möbel 

Schmid“ besteht schon seit vielen Jahren in der Stadt an diesem Standort. Im Sinne einer 

Nutzungsmischung und zum Erhalt der vorhandenen Arbeitsplätze soll der Betrieb in seinem 

vorhandenen Ausmaß erhalten bleiben. Die Baunutzungsverordnung sieht für diese Zwecke 

eine Festsetzung des Betriebs als sogenannter Fremdkörper gemäß § 1 Abs. 10 BauNVO 

vor. Damit wird sichergestellt, dass der Betrieb in seinem derzeitigen Bestand dauerhaft ge-

sichert wird. In der Fremdkörperfestsetzung wird detailliert festgesetzt, in welchem Umfang 

Erneuerungen und bauliche Änderungen zulässig sind: Soweit sich die Verkaufsfläche des 

Möbelhauses bei geplanten Erneuerungen und Änderungen nicht auf über 5.800 m² erwei-

tert, sind diese allgemein zulässig. Diese Höchstverkaufsfläche des Möbelhauses orientiert 

sich an den für das Möbelhaus überwiegend in den 1960er- und den 1970er-Jahren erteilten 

Baugenehmigungen (Flächen in diesem Umfang wurden überwiegend als „Ausstellungsflä-

chen“ für den Möbelverkauf baurechtlich genehmigt). Eine konkrete Beschränkung von 

Randsortimenten wurde in den damaligen Baugenehmigungen nicht vorgenommen. Die Be-

schränkung der nahversorgungs- und zentrenrelevanten Randsortimente des Möbelhauses 

soll den aktuellen Bestand des Möbelhauses sichern und gleichzeitig den Einzelhandel in der 

Innenstadt schützen.  

Für die Bereiche GE und GI sollen zur Einzelhandelssteuerung Einschränkungen zur Art der 

baulichen Nutzung gelten: Einzelhandelsbetriebe mit entsprechend aufgeführten nahversor-

gungs- und zentrenrelevanten Sortimenten sind zukünftig unzulässig. Ausnahmsweise ist der 

sogenannte Annexhandel im GE zulässig, um ansässige Gewerbe- und Handwerksbetriebe 

zu unterstützen. 

Die Grundflächenzahl (GRZ) als Maß der baulichen Nutzung wird im GE gemäß der bisher 

geltenden Festsetzung des BPL „Industriegebiet Stellfelbe“ von 0,8 festgesetzt. Die GFZ von 

1,2 wird ebenfalls in den jetzigen Bebauungsplan übernommen. Auch die GRZ von 0,7 und 

die BMZ von 9,0 im Sondergebiet sowie dem Industriegebiet orientieren sich an den bisheri-

gen Festsetzungen. Die Zahl der Vollgeschosse und die maximalen Wandhöhen orientieren 

sich ebenfalls an den Festsetzungen des BPL „Industriegebiet Stellfelbe“ und an den Gege-

benheiten vor Ort. In allen Gebieten wird eine abweichende Bauweise festgesetzt, welche 

eine offene Bauweise ohne Längenbeschränkung vorsieht. Dies bedeutet zum einen, dass 

die Gebäude auf keine Länge beschränkt sind, um die für Gewerbe-, Industrie- und Sonder-

gebiete typischen großflächigen Strukturen zu ermöglichen. Zum anderen sind bei einer of-

fenen Bauweise die erforderlichen Grenzabstände einzuhalten. 
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6.2  Verkehr 

Die verkehrliche Erschließung des Gebiets erfolgt über die bestehenden Straßen Süßener 

Straße, Adolf-Kolping-Straße und Mozartstraße. Bestehende öffentliche Gehwege auf den 

Flurstücken Nr. 1469 (Adolf-Kolping-Straße) und 1482 (Mozartstraße) schaffen eine fußläu-

fige Verbindung.  

6.3  Grünordnung, Natur- und Artenschutz 

Nach § 2 Abs. 4 BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung durch-

zuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden. 

Eine entsprechende Umweltprüfung mit artenschutzrechtlicher Relevanzprüfung und Ein-

griffs-Ausgleichs-Bilanzierung wurde vom Büro „Helbig Umweltplanung“ durchgeführt.  

Die artenschutzrechtliche Relevanzprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass im Zuge der Vor-

habenrealisierung bei Einhaltung der in der Relevanzprüfung aufgeführten Maßnahmen und 

weiteren Vorgehensweise ein Eintreten von Verbotsverletzungen gemäß § 44 BNatSchG 

vermieden werden kann. Entsprechende Festsetzungen zu Beschränkungen der Zeiten für 

Gehölzfällungen und Gebäudeabrissen sind unter Punkt 1.6.1 im Textteil des Bebauungs-

plans aufgeführt, um eine unabsichtliche Tötung oder Verletzung von immobilen Individuen 

oder schlafenden Tieren zu vermeiden. Des Weiteren werden Festsetzungen zur insekten-

freundlichen Beleuchtung unter Punkt 1.6.2 getroffen. In den örtlichen Bauvorschriften unter 

Punkt 2.3 wird zusätzlich die Gestaltung der unbebauten Flächen geregelt, um den Erhalt 

und die Wiederherstellung von Flächen, welche nicht für Zufahrten, Wege oder Stellplätze 

dienen, als Grünflächen zu sichern. 

Bezüglich der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung kam die Untersuchung zu folgendem Ergeb-

nis. Auf Grundlage des bestehenden rechtskräftigen Bebauungsplans entstehen durch das 

Vorhaben keine zusätzlichen Eingriffe in die Schutzgüter und somit keine Defizite in der Bi-

lanzierung. 

Für die Schutzgüter Pflanzen/Tiere sowie Boden weist die Bilanzierung aufgrund eines ver-

ringerten Versiegelungsgrades der Planung einen geringen rechnerischen Überschuss auf. 

Es verbleiben keine Eingriffe in die Schutzgüter.  

6.4  Gestalterische Festsetzungen - örtliche Bauvorschriften 

Die Festsetzungen zur Gebäudehöhe sowie die örtlichen Bauvorschriften zur äußeren Ge-

staltung baulicher Anlagen orientieren sich ebenfalls an den bereits bestehenden Regelun-

gen des Bebauungsplans „Industriegebiet Stellfelbe“. Zusätzliche Regelungen zu Werbean-

lagen sollen insbesondere einer Beeinträchtigung von Verkehrsteilnehmern entgegenwirken, 

u.a. aufgrund der Nähe des Plangebiets zur Bundesstraße B466. 

 
7.  Bodenschutz 

Nach § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen 

werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bau-
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liche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wie-

dernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenent-

wicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 

Diesem Grundsatz wird durch die vorliegende Planung in vollem Umfang nachgekommen. Es 

werden keine Außenbereichsflächen beansprucht oder zusätzliche öffentliche Erschließungs-

wege zur Realisierung des Vorhabens benötigt. Der Grundsatz eines schonenden Umgangs 

mit Boden wird erfüllt. 

Der Bebauungsplan enthält in Abwägung zu weiteren Belangen, so z. B. städtebaulichen 

und/oder gestalterischen Erwägungen, nachfolgende bodenschützende Vorgaben im Textteil, 

den örtlichen Bauvorschriften und im zeichnerischen Teil: 

• Ziff. 1.1.2: „Entsprechend § 16 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 BauNVO werden als Maß der baulichen 

Nutzung, die Grundflächenzahl (GRZ), die Geschossflächenzahl (GFZ), die Baumassen-

zahl (BMZ) sowie die Zahl der Vollgeschosse (Z) festgelegt“,  

• Ziff. 2.3: Regelung zur Gestaltung unbebauter Flächen 

• Zeichnerischer Teil: Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen 

bestimmt.  

Die vorgenannten Festsetzungen und Regelungen dienen auch dem Schutz vor Boden-

versiegelung bzw. deren Steuerung/Begrenzung.  

• Ziff. 3.5: Hinweise zum Schutz des Bodens. 

 
8.  Plandurchführung und -umsetzung 

8.1  Wasserversorgung 

Die Versorgung mit Trinkwasser und auch mit Wasser für Feuerlöschzwecke ist gesichert.  

8.2  Wasserentsorgung bzw. -ableitung  

Die Entwässerung des Planbereichs ist gesichert. 

8.3  Stromversorgung  

Die Versorgung mit Strom ist gesichert. 

 

9. Flächen 

 

Nutzungsart Flächengröße ca. Anteil 

Gewerbegebiet 3785 m² 5,6 % 

Industriegebiet 47779 m² 70,7 % 

Sondergebiet 11039 m² 16,4 % 

Verkehrsflächen (Straße + Gehweg) 4972 m² 7,3 % 

Gesamt 67575 m² 100 % 

 
 


